
Zeitschrift: Der neue schweizerische Republikaner

Herausgeber: Escher; Usteri

Band: 3 (1800-1801)

Buchbesprechung: Kleine Schriften

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 14.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


i —- 121) —

weiß, wie diese gar nicht geeignet sind, die Sittlichkeit
der Individuen zn vcrvoilkommen.

Mit dem Ausruhn vom Echlachtgetümmel, begann

die Einführung einer strengern Subordination unter un«

ftrem Mililair. Bachmann besonders kam in den Fall,
einem Ofsicier gehorchen zu müssen, dessen Handhabung
militairischer Zucht in eine solche Willkür und Despotie

ausartete, daß man ihn endlich von seinem Posten ent-

fernen mußte.

Bachman, der unter diesen Umständen nunmehr auch

die Folgen der Ausschweifung vor Civilrichtcrn und im
Spital zu empfinden begann — ward seiner Existenz

überdrüßlg; defertirte den S. April lezthin, also lange
nach der Erscheinung des Amncsticgefttzes, und gieng

zu Roverca über.

Die Verlängerung des AmnesticgesetzeS erwckte im
Jüngling wiederum die rastlose Begierde nach Neuerung.
Er verließ das Regiment Roverea, kam in die Schweiz
zurük— wurde eingestekt, und als Ausreisscr mit zwey,
jähriger militairischer Gefangenschaft bestraft.

(Die Forts, folgt)

Kleine Schriften.
Ueber Vi «Schweitz und über di «Mittel

und Bedingnisse einer neuen Orga-
nisation der helvetischen Republik
für die Interessen des europäischen
Staatensystems. 8. Tübingen bey
Cotta i8c>l. S. "y.

» Es ist also — sagt der Vf. S. 7? — bewiesen,

wie wenig die chmaligcn Regierungen und Regicriings-
männcr der Schweitz, mit alle» höhcrn Fächern der

Staatskunst und der öffentlichen Verwaltung, vornem-
lich aber mit der äusscrn und innern Politik der Schweitz,
mit der Finanzknnst in ihrem weilen Umfang und mit
der Gesetzg. bungskunst in ihren mannigfaltigen Zweigen
bekannt gewesen sind; eben so unwissend und uucrfah-
ren aber hat sich auch die weitaus überwiegende Mehr-
heit der Mitglieder der bisherigen neuen Regierung in
allen diesen Fächern bewiesen, und obwohl in.der
Schweitz hie und da einzelne Talente fur
einige derselben exi flirt haben, so blieben sie den-

uoch dem trägen Schildbürgcrgeist und Seldsigcnüg.
samkeit der allen Regierungen sowohl als der faetio-
nirten «Politik und Unwissenheit der neuen Regierung
unbekannt und unbemerkt, weil beyde weit von der

statischen'Weisheift entfernt waren, das Dasey» und'

die Nothwendigkeit politischer Kenntnisse und Talente
zu ahnden, die nicht die Ihrigen waren. "

Ein solches verkanntes Talent, das in der Schweitz
cxislirt hat, ist es vermuthlich» das izt von Tübingen
aus, die wichtige Frage: durch welche Slaalsoed-
nung und Mittel die Unabhängigkeit und Neutralität
der Schweitz, das absolute Bedinguiß der ökonomischen
Existenz ihres Staats, für das allgemeine Interesse der
europäischen Staaten fest gesichert werden könne?" bc-

leuchten und die öffentliche Meinung darüber entscheiden
will. Dadurch hoft dasselbe S. 1 >? » den dermal
ligen Machthadern und Staatsmänner» jn Europa <

und vsrnemlich dem grossen Mann, von welchem izt
pie Bestimmung des politischen Schicksals und der künf-
ligen Staatsordnung d.r Schweitz voniemlich abhängt,
einen Weg zur Unsterblichkeit gezeigt zu haben. "

Die Schrift selbst zerfällt in z Theile: der erste ist
dem Unverstände und der Unwissenheit der alten; der
zweyte dem Unverstände und der Unwissenheit der neuen
Rcgierungsmänncr der Schweitz, uv.v der dritte der
Aufstellung des einzigen Mittels, wodurch sich die hetz

vctische Nation das ihr abgehende Reg-crungscalent v.t>
schassen kann, gewidmet.

» Seit ;°o Iahren beruhten die Unabhängigkeit
uns der Friede der Schweitz ei n pi g aus der Meinung,
der fremden Machthaber, daß die Unabhängigkeit und
Neutralität dieses Landes ihr gemeinschaftliches Interesse
sey und von diesem Zeitpunkt an versäumtem die
helvetischen Regierungen constant und absichtlich, dir
Politik der äussern Sicherheit der Schweitz, nnd die
dicßfallS erfoderliche Vervollkomnung ihres Föderativ-
und Mililärsystems, so wie jede andere Verbesserung
der innern Staatsordnung : die Ursache dieser empören-
den Vernachläßigung war, weil jede solche Verbesserung
mit dem Gesellschaftsgeist (stlssit cls (Zorxz) diestr Ne-
gicrungen und mit den festen politischen Maximen ».

Interessen und Absiebten der Machthaber derselben, be-

sonders in den grösser» Cantonen, im Widerspruch
stand. Es war bey ihnen Maxime: jede verbessernde
Veränderung der bestehenden Staatsordnung zu vethiii.
dern, um nicht durch das Erwecken des politischen'
Vecdessrungsgcistcs die Grundlagen und Sicherheit ih-
rer usurpirenden Familienherrschaft zu erschüttern. Im
Folge dieser Maxime entstand schon seit Jahrhunderten-
eine gänzliche Stockung der völkischen Lebenskraft
die nicht nur jede Verbesserung der Staatsordnung de-'
hindert, sondern auch eine Corruption hervorgcbrâcikt

hat, die unter den Regi-rungslnännerN selbst Unwissen-'
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heiî, Trägheit, Zllhängigkeit, und mit diestn theils
empörend schlechte, theils tyrannische Gisinnungen und

Sitten begünstigt, und daher auch diese Rcgierungscorps
i» der Stunde der Gefahr ju festem Gradsmn und rc-
pnblikaiuschein Much, der einzig aus und mit dem Ge,
fühl von innerer Würde und Thatkraft besteht, unfähig
gemacht hat, und so die natürtlche Ursache dcS un-
rühmlichen Untergangs dieser Regierungen und ihrer
Herrschaft worden ist."

Die offenkundigsten Gebreche» der chmaligcn innern

Staatsordnung der Schwritz findet der Vf.
l. „in dem ginzüchni Verfall und Verdorbenheit

der chmaügen mW ursprünglichen Verfassung der hel-

velischcn Städte und der dadurch entstandenen gänzli-
chen Erfchlaffnng dcS Freyheitssinns und Gemeingcisls
unter der Nation wozu noch besonders die lyraiuii-
schc Härte und Grausamkeit, mit denc« die helvetischen

Städleregierungen Freydurg und Zürich z. B. ihre
Usurpationen unterstüzl haben, kömmt."

„In dein barbarischen Zustand der Rechtspflege

und des Iustizwesens der S chmeitz. "
;. „In den empörenden Gebrechen und Mißbräu-

chen der Staatsordnung, der öffentliche» Verwaltung
und der Iustizpflege in den ehmaligcn gemeinen Herr-
schaften oder bey den gemeinschaftlichen Unterthanen
der Cantcne. "

4. -, In der Barbaren der bisherigen Finanzgrund,
fätze der heloctisehen Regierungen und m den Folgen
davon auf den Civilisations- und ökonomischen Zustand

ter Schweitz. "
„ Die haushälterische Treue und Ordnung, wodurch

die älter n Regierungen der Schwcitz die Bedürfnisse

des Staats allmählig auf das Eigeulssvm desselben

gegründet haben, verdient allerdings und un: >o mehr
Lob und Achtung, da das dicßfallige System derselben

auf den richtigsten und mildesten Grundsätzen der po-
iftifchcn Oekonvmie bestand, die damals in Europa
bekannt waren. Hingegen aber ist den spätern Nach-
folgern derselben, den neuern Städtercgic«
run gen mit eben so vollkommener Begründniß und

Wahrheit vorzuwerffcn < daß fie das Finanzwesen ihrer
Vorfahren keineswegs mit den uachheriqcn Fortschritten
des Zeitalters in der Finanzkuust, mit den steigenden

Bedürfnissen des Staats für seine innere Vervoltkom-

nuag und mit dem vermehrten Reichthum des Landes
uud der Bürger verbessert, erweitert und veredelt ha-

den, sondern vielmehr nun feil Jahrhunderten die Er-
Haltung und Befestigung ihrer nfurpirlen Hcrrschqft

zum vornehmstem und'ersten Zweck ihreö Finanz systems,

so wie aller ihrer Politik geinacht, und deßwegen auch'

sowohl die Verbesserung der Finanzorbmmg chreS

Staats, als ihre Pflichte» für die Veredlung des Volks,
und für die Veroolikoffmung des politischen und öko.

nomischeu Zustands ihres Staats durchaus v-rsäunit

und hintangcscjl haben.... Seit der Epoche, wo sich

die Ctädtcregicriingcn der Schweitz die unabhängige

Verwaltung der Güter und Einkünfte des Staats zu.-

gesichert harten, gnng das Bestreben derselben nach

dem Beyspiel der beyden ersten Canlone vor allem out

dahin, sich einen haaren Schatz und Waffenvarrälhe jit
verschaffen. Beydes war in der Epoche, wo die ÄuS-

sühruug dieses Vorhabens aufieng, nach der politischen

Lage und den Finanzgrundsätzcn des Zeitalters ersordcr«

lieh. Allein, daß dieses System von den meisten Re-

gicrungen bis in die Mitte des igtcn Jahrhunderts
unverändert befolgt wurde, und baß dieselben, nachdem

sie endlich dieses Schatzstrmmelns müde wurden, kein

anderes Mittel zu Verwendung ihrer Staatsersparnisse

gewußt und gefunden haben < als dieselben in den

Staatsanleihen der benachbarten grossen Mächte js

placieren, ist doch wohl ein auffallender und umvider,

svrechlicher Beweis daß es den hàtischen Regienmgs-

mäunern, und besonders den Häuptern der selb, n, tmed-

aus sowohl an politischem Verstand, als an Kennttüf

der ersten einfachsten und bekanntest.« Grundsätze der

politischen Oekonomie gefehlt habe. Das össcuchche

Erziehungswescn ward von den Regierungen absichM

vernacbtäßigt ; zu Beförderung des Handels und Knnsc-

fleißes geschah von Seile der Patrizuchen Fanuüen

Nichts; und in den Canloncn, wo die HanSelsk-m

und Handwerker Theil an der Regierung batten, bv

ftyränklr« sich die Begmistigmigsmittrl für Hautet imk

Gewerbe, einzig aus mivcrstandigcn Monopol. Privilc-

gien zu Gunsten der Bürger der Hauptstädte.Das
Postweien der Schweitz ist ebenfalls ein Denkmal theils

des Rückstandes und der Unwissenheit der bisherige»

Regierungen in der Fmanzkuast, theils abee auch dtt

Nachläßigkeit und Untreu der Negierungsmäiiner fm

die Interessen des Staats, indem diese das Pvstrega!

und die dießfälligcn Staatseinkünfte bisher alleiilhalbeb

nur den Familien, und Privatintercssen attsgeopftel

haben. — Die Beförderung und Unterstützung ^5

Landdaues haben selbst die reichern Regierunge» tü'

Schwe«tz ganz vernachiäßigt."
Soviel über die allen Regierungsmäuncr.

(Die Forts, folgt.)
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